
 

Ehrenordnung der Landgemeinde Titz 

vom 31. März 2023 

 

Der Rat der Landgemeinde Titz hat aufgrund des § 43 Abs. 3 Satz 2 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) unter Einbeziehung der Regelungen des Korruptions-

bekämpfungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KorruptionsbG NRW) in den jeweils gel-

tenden Fassungen am 30. März 2023 nachstehende Ehrenordnung beschlossen: 

 

§ 1 

Auskunftspflichten 

(1) Rats- und Ausschussmitglieder (Mandatsträger) haben schriftlich oder elektronisch Aus-

kunft über folgende persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse zu geben: 

1. Name, Vorname 

2. Anschrift, Familienstand, ggf. Name des Ehepartners oder des Partners einer eingetra-

genen Lebensgemeinschaft und der Kinder 

3. gegenwärtig ausgeübte Berufe, insbesondere 

a. bei unselbständiger Tätigkeit: Angabe des Arbeitgebers mit Branche bzw. Dienstherr, 

Angabe der dienstlichen Stellung bzw. Funktion 

b. bei selbstständigen Gewerbetreibenden: Art des Gewerbes und Angabe der Firma 

c. bei freien Berufen und sonstigen selbstständigen Berufen: Angabe des Berufs und 

Berufszweiges sowie der Firma. 

Bei mehreren gleichzeitig ausgeübten Berufen ist der Schwerpunkt der beruflichen Tä-

tigkeit kenntlich zu machen. 

4. Beraterverträge, insbesondere über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Inte-

ressen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des an-

gezeigten Berufs erfolgen. 

5. Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 

Satz 5 des Aktiengesetzes. 

6. Mitgliedschaft in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen in öf-

fentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes-

organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen. 

7. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen. 

8. Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien. 

9. Grundvermögen innerhalb des Gemeindegebietes sowie die Beteiligung an Unterneh-

men mit Sitz oder einer Tätigkeit in der Gemeinde. 

Für die Erteilung der Auskunft kann auf das Formblatt „Auskunft über wirtschaftliche und 

persönliche Verhältnisse“ (Anlage zu dieser Ehrenordnung) zurückgegriffen werden. 

(2) Die Auskunftspflicht umfasst nicht die Mitteilung von Tatsachen über Dritte, für die/der 

Auskunftsverpflichtete gesetzliche Zeugnisverweigerungsrechte oder Verschwiegenheits-

pflichten geltend machen kann.  

(3) Die Mandatsträger haben die vorstehenden Auskünfte unmittelbar nach der Mandatsüber-

nahme dem Bürgermeister zu geben. Änderungen zu den gemachten Angaben sind unver-

züglich dem Bürgermeister mitzuteilen.  

(4) Von den Auskunftspflichten unberührt bleiben gegenüber Prüfeinrichtungen im Einzelfall zu 

gebende Auskünfte sowie die Pflicht gemäß § 31 GO NRW eine Befangenheit im Einzelfall 

anzuzeigen. 
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§ 2 

Herstellung von Transparenz 

(1) Die Angaben nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 und 3 bis 8 sowie die Nichteinhaltung der Auskunfts-

pflicht werden nach Anhörung der Mandatsträger jährlich in der Weise bekannt gemacht, 

dass sie im Ratsinformationssystem der Landgemeinde Titz in den Stammdaten der Man-

datsträger hinterlegt werden. 

(2) Die nach § 1 Abs. 1 Ziffer 2 und 9 erteilten Auskünfte dürfen nur im Rahmen der Geschäfts-

führung des Rates und der Ausschüsse verwendet werden; sie sind im Übrigen unbescha-

det der Regelung des Absatz 5 vertraulich zu behandeln. 

(3) Der Bürgermeister erstattet dem Hauptausschuss sowie dem Rat schriftlich Bericht über 

die Einhaltung der Auskunftspflichten. 

(4) Nach Ablauf der Wahlperiode sind die Daten der ausgeschiedenen Mandatsträger unver-

züglich zu löschen. 

(5) Name, Anschrift, der ausgeübte Beruf sowie andere vergütete und ehrenamtliche Tätigkei-

ten können veröffentlicht werden, soweit nicht bereits eine Veröffentlichungspflicht nach 

Absatz 1 oder § 7 KorruptionsbG NRW besteht. 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

Diese Ehrenordnung tritt mit dem Tag nach der Beschlussfassung durch den Rat in Kraft. 

 

 



*) Falls abweichend, nachtragen 

Anlage zur Ehrenordnung der Landgemeinde Titz 
V E R T R A U L I C H 

 

Herrn  

Bürgermeister Jürgen Frantzen 

-Persönlich- 

 

Auskunft über wirtschaftliche und persönliche Verhältnisse 

Unter Bezug auf die durch den Rat am 30. März 2023 aufgrund des § 43 Abs. 3 Satz 2 der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und den Regelungen des Korruptionsbe-

kämpfungsgesetzes beschlossenen Ehrenordnung gebe ich nachstehend Auskunft über meine 

wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse, soweit diese für die Ausübung des von mir an-

genommenen Mandats von Bedeutung sein können. 

 

1. Persönliche Angaben 

Darstellung im Internet 
(Ö = öffentlich, G = ge-
schützt) 

Ö G 

Name  * 

  

Vorname  * 

Titel  * 

Anredetitel  * 

Namenszusatz  * 

Geburtstag  *   

Geburtsjahr (alternativ zum Geburtstag veröffentlichen)   

Geburtsort  *   

Familienstand  *   

Name der (Ehe-) 
Partnerin/des 

(Ehe-) Partners 

 * 
  

Name der Kinder  *   

 

1a. Private Anschrift und Kontaktdaten 

Postalischer Zu-
satz 

 * 

  Straße / Hausnr.  * 

Ortsteil  * 

Postleitzahl / 
Ort 

 * 
  

Telefon  *   

Telefax  *   

Mobil  *   



*) Falls abweichend, nachtragen 

E-Mail  *   

 

1b. Dienstliche Anschrift und Kontaktdaten 

Postalischer Zu-
satz 

 * 

  Straße / Hausnr.  * 

Ortsteil  * 

Postleitzahl / 
Ort 

 * 
  

Telefon  *   

Telefax  *   

E-Mail  *   

 

2. Bankverbindung 
Kreditinstitut BIC IBAN 

   

 

3. Angaben zur beruflichen Tätigkeit (§ 7 S. 1 Nr. 1 KorruptionsbG) 
Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit 

 

 
Arbeitgeber/ Dienstherr; bei Selbständigen: Art der Tätigkeit 

 

 
Berufsverhältnis (unselbstständig, selbstständige(r) Gewerbetreibende(r), freiberuflich 

 

 

 

4. Grundvermögen (§ 6 KorruptionsbG) 

Ich habe Grundvermögen innerhalb des Ge-

meindegebietes (ja/nein) 

 

Falls ja: 

Art des Grundstücks laut Einheitswertbe-
scheid 

 

Lage des Grundstücks (Straße/Flur/Flur-
stück/Parzelle) 

 

Art der Rechtsbeziehung (Eigentum/Erbbau-
recht/Nießbrauchrecht) 

 

 

5.Unternehmensbeteiligung  

Ich bin mit an Unternehmen mit Sitz oder ei-
nem Tätigkeitsschwerpunkt in der Landge-

meinde Titz beteiligt (ja/nein) 

 

Falls ja: 

Name/Anschrift/Branche des Unternehmens 
 

Art der Beteiligung 
 



*) Falls abweichend, nachtragen 

6. Pflichtangaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG) 
Beraterverträge (§ 7 S. 1 Nr. 1 KorruptionsbG) 

 Funktion  

Anschrift  

Zeitraum  

Bemerkungen   

ehrenamtlich/ 
vergütet 

  

 
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten (§ 7 S. 1 Nr. 2 KorruptionsbG) 

 

 

Funktion  

  

Zeitraum  

ehrenamtlich/ 

vergütet 

  

 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtli-
cher oder privatrechtlicher Form der Behörden und Einrichtungen des Landes NRW (§ 7 S. 1 

Nr. 3 KorruptionsbG) 

 

 

Funktion  

Anschrift  

Zeitraum  

ehrenamtlich/ 
vergütet 

  

 
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen (§ 7 S. 1 Nr. 4 KorruptionsbG) 

 

 

Funktion  

Anschrift  

Zeitraum  

ehrenamtlich/ 
vergütet 

  

 
Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien (§ 7 S. 1 Nr. 5 KorruptionsbG) 

 Funktion  

Anschrift  

Zeitraum  

ehrenamtlich/ 
vergütet 

  

 

  



*) Falls abweichend, nachtragen 

7. Vergütete und/oder ehrenamtliche Funktionen 

Darstellung im Internet 
(Ö = öffentlich, G = geschützt) 

Ö G 

Ich übe eine/mehrere vergütete Funktionen 
und/oder ehrenamtliche Funktionen aus 

 
  

Falls ja: 

In welcher Art von Organisationen bzw. Ver-
einigungen (Berufsverbände, Wirtschaftsver-
einigungen, sonstige Interessenverbände 
o.ä.)? 

 

  

genaue Bezeichnung/Anschrift 
 

  

ehrenamtlich oder vergütet? 
 

  

 

 

Eintretende Änderungen werde ich umgehend anzeigen.  

 

Mir ist bekannt, dass meine Offenbarungspflicht über evtl. Ausschließungsgründe gem. § 43 Abs. 

2 i.V.m. § 31 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) unabhängig 

von dieser Mitteilung besteht und dass ich verpflichtet bin, Ausschließungsgründe jeweils vor 

Eintritt in die Verhandlung über eine Angelegenheit in Sitzungen des Gemeinderats und der Aus-

schüsse jeweils den/der Vorsitzenden unaufgefordert anzuzeigen.“ 

 

 

 

 

Titz, den _________________    

(Unterschrift) 


